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Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenzen in Giggenhausen an der Kreisstraße 
FS2 (Hochstraße) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund der baulichen Entwicklung an der Hochstraße in Giggenhausen (Kreisstraße FS2) 
wurde beim Landratsamt Freising als zuständige Straßenverkehrsbehörde die Verlegung des 
Ortseingangsschildes beantragt. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung über die 
Verlegung der Beschilderung um ca. 30 m liegt mittlerweile vor. Diese beinhaltet allerdings, 
dass auch die Ortsdurchfahrtsgrenze um diese ca. 30 m verlegt werden muss.  
 
Grundlage hierfür ist Art. 4 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz. Demnach ist die Orts-
durchfahrt der Teil einer Staats- oder Kreisstraße, die sich innerhalb der geschlossenen 
Ortslage befindet und zur Erschließung der anliegenden Grundstücke dient. 
 
Da die Grundstücke Hochstraße 8 und 10 über die Kreisstraße erschlossen werden, ist auch 
die Ortsdurchfahrtsgrenze analog zum Ortseingangsschild zu verlegen. Im beigefügten 
Lageplan sind die derzeitige Grenze und der Bereich der geplanten Verlegung dargestellt. 
 
Die Verlegung der Ortsdurchfahrt hat für die Gemeinde Neufahrn die Folge, dass sie für die 
angrenzenden Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrt Straßenbaulastträger ist. Derzeit 
befindet sich hier allerdings kein Gehweg, sodass die Verlegung zum heutigen Zeitpunkt 
keine negativen Auswirkungen hat.  
 
Um die Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze beim Landratsamt Freising bzw. der Regierung 
von Oberbayern zu beantragen, ist ein Beschluss des Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschusses notwendig. 
 
Diskussionsverlauf: 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Verlegung der westlichen 
Ortsdurchfahrtsgrenze an der Kreisstraße FS2 um ca. 30m anzustreben. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
Anlagen: 
Verlegung Ortsdurchfahrt FS2  
 


